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1. Präambel 

Der Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. wurde 1996 als Selbsthilfeorganisation von Betroffe-
nen und für Betroffene gegründet. Die Kernaufgaben des Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. 
sind die Aufklärung und Information über Endometriose, die Beratung von Betroffenen sowie die Stär-
kung der Position von Endometriosepatient*innen. Der Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. 
betreibt die bundesweit einzige kostenlose Beratungsstelle zum Thema Endometriose, unterstützt 
deutschlandweit Selbsthilfegruppen, gibt eigenes Informationsmaterial heraus, betreibt mehrere 
Social-Media-Kanäle und führt Kampagnen zur Aufklärung und Information durch. 

Die Kooperation verfolgt das Ziel, eine hohe Qualität in der Behandlung von Endometriosepatient*in-
nen sicherzustellen. Integraler Bestandteil einer qualitativ hochwertigen Behandlung von Patient*in-
nen mit Endometriose ist die Zusammenarbeit von Endometrioseeinrichtungen1 mit der Selbsthilfe so-
wie die Einhaltung von Qualitätsanforderungen aus Patient*innen- bzw. Selbsthilfeperspektive. Die 
Kooperationspartner verständigen sich mit dieser Kooperationsvereinbarung darauf, die Kooperation 
zwischen dem Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. und der Endometrioseeinrichtung auf eine 
verbindliche Grundlage zu stellen. Basis ist die Akzeptanz, dass die Selbsthilfe ein wichtiger Partner von 
Endometrioseeinrichtungen Einrichtungen ist. 

Kooperationspartner des Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. sind in der Regel zertifizierte En-
dometrioseeinrichtungen oder medizinische Einrichtungen, die eine Zertifizierung als Endometrio-
seeinrichtung nach den Kriterien der EuroEndoCert / Stiftung Endometriose-Forschung anstreben. 

Zweck dieser Kooperationsvereinbarung ist die Regelung und Festlegung der Form der Zusammenar-
beit zwischen Kooperationspartner und Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V.. Die getroffenen 
Regelungen bilden den Kern der Kooperation ab. 

Eine darüberhinausgehende Zusammenarbeit (z. B. in Form gegenseitiger Referent*innentätigkeit, ge-
meinsamer Veranstaltungen, medizinischer/wissenschaftlicher Beratung, gemeinsamer Projekte) ist 
möglich und kann als Ergänzung in die Kooperationsvereinbarung oder jederzeit in eine separate Ver-
einbarung aufgenommen werden. 

Die Kooperation basiert auf der Qualitätssicherung in Form eines Zertifizierungsprozesses anhand der 
Qualitätsanforderungen aus Patient*innen- bzw. Selbsthilfeperspektive des Endometriose-Vereini-
gung Deutschland e.V. sowie auf Leistungen des Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. für den 
Kooperationspartner. Die Qualitätsanforderungen sowie die Leistungen finden sich in Anlage 1 – Erhe-
bungsbogen und Anlage 3 – Leistungen des Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V., die Bestand-
teil dieser Vereinbarung sind. 

Der Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. vergibt auf Basis des erfolgreichen Zertifizierungspro-
zesses das Zertifikat: „QuEndo - Qualitätsentwicklung der Selbsthilfefreundlichkeit und Patient*in-
nenorientierung in Endometriosezentren“ 

  

                                                           

1 Der Begriff Endometrioseeinrichtung umfasst die Formen Endometriosepraxis, Endometrioseklinik oder Endo-
metriosezentrum anhand des Zertifizierungsschemas der EuroEndoCert / Stiftung Endometriose-Forschung so-
wie weitere medizinische Einrichtungen, die sich auf die Behandlung von Endometriosepatient*innen speziali-
siert haben und eine Zertifizierung anstreben. 
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2. Qualitätssicherung in Form des Zertifizierungsprozesses 

Bestandteile des Zertifizierungsprozesses sind a) der Erhebungsbogen und b) das externe Audit 

Erhebungsbogen 

Bestandteil des Zertifizierungsprozesses ist ein Erhebungsbogen (vgl. Anlage 1), der durch den Koope-
rationspartner wahrheitsgemäß auszufüllen und innerhalb von drei Wochen nach Erhalt an den Endo-
metriose-Vereinigung Deutschland e.V. zu übermitteln ist. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist 
der Eingang beim Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V.. 

Der Erhebungsbogen dient als Grundlage der Struktur- und Prozesserhebung durch den Endometriose-
Vereinigung Deutschland e.V.. Die Qualitätsanforderungen an den Kooperationspartner sind im Teil 2 
des Erhebungsbogens definiert. 

Es erfolgt eine jährliche Abfrage der Daten zum Teil 1 und 2 des Erhebungsbogens. Diese ist verpflich-
tend. Stichtag ist der Tag der Zertifikatserteilung. Sofern die im Erhebungsbogen in den Teilen 1 und 2 
vom Kooperationspartner gemachten Angaben nicht mehr korrekt sind und eine Nichterfüllung der 
Überprüfungsanforderungen bedeuten, informiert der Kooperationspartner den Endometriose-Verei-
nigung Deutschland e.V. hiervon unverzüglich schriftlich. Diese Informationspflicht besteht auch, wenn 
wesentliche gesetzliche Vorschriften nicht mehr erfüllt werden, die eine unmittelbare Bedeutung für 
die Erfüllung der Zertifizierungsvoraussetzungen haben könnten. Sofern keine Aktualisierung der Da-
ten erfolgt, kann das Endometriosezentrum nicht mehr Bestandteil des Beratungsangebotes des En-
dometriose- Vereinigung Deutschland e.V. sein. 

Externe Audits 

Zweiter Bestandteil des Zertifizierungsprozesses ist ein externes Audit. Diese wird durch Vertreter*in-
nen des Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V., als externe Sachverständige, durchgeführt. Der 
Kooperationspartner erklärt sich bereit, dass die externen Sachverständigen die Einhaltung der im Er-
hebungsbogen ausgeführten Qualitätsanforderungen im Rahmen eines Vor-Ort-Audits oder Remote-
Audits überprüfen können. Die Überprüfung kann, insbesondere bei der Re-Zertifizierung, auch tele-
fonisch, als Remote-Audit oder nach Aktenlage erfolgen. Der Kooperationspartner stellt für die exter-
nen Audits die erforderlichen Ansprechpartner*innen sowie notwendige Dokumente und Aufzeich-
nungen zur Verfügung. Die grundlegenden Datenschutzrichtlinien sind unter Punkt 7. dieser Koopera-
tionsvereinbarung beschrieben. 

Der Kooperationspartner erklärt sich bereit im Rahmen der Auditierung Gespräche mit folgenden Part-
ner*innen zu ermöglichen: 

- Leiter*in des Endometriosezentrums oder Stellvertreter*in der Zentrumsleitung 
- Verantwortliche Person vom Sozialdienst 
- Patient*in, die zum Zeitpunkt des externen Audits im Zentrum behandelt wird. (Liegen genü-

gend schriftliche Rückmeldungen von Patient*innen über die Webseite des Endometriose-Ver-
einigung Deutschland e.V. vor, kann auf das Gespräch verzichtet werden.) 

Die konkreten Inhalte der Auditierung sind in Anlage 2 (Inhalte Auditierung) aufgelistet. 

Das externe Audit findet nach vorheriger Terminabsprache, nach Eingang des Erhebungsbogens, statt. 
Auf Wunsch des Kooperationspartners kann das externe Audit durch den Endometriose-Vereinigung 
Deutschland e.V. zum gleichen Termin, gemeinsam mit dem Audit durch die EuroEndoCert / Stiftung 
Endometriose-Forschung, durchgeführt werden. 
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Der Kooperationspartner erhält über die Ergebnisse der Auswertung des Erhebungsbogens sowie des 
externen Audits innerhalb von drei Wochen nach dem letzten Gespräch mit den Gesprächspartner*in-
nen einen schriftlichen Bericht. Bei Nichterbringung der Anforderungen wird das Zertifikat nicht erteilt. 
Eine erneute Zertifizierung kann innerhalb von sechs Wochen beantragt werden. 

3. Leistungen des Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. für den Kooperationspartner 

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung erklärt sich der Endometriose-Vereinigung Deutschland 
e.V. zur Unterstützung des Kooperationspartners bei der Umsetzung der Qualitätsanforderungen be-
reit. Dies erfolgt in Form kostenfreier Unterstützungsleistungen. Die Leistungen sind in Anlage 3 (Leis-
tungen des Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V.) zur Kooperationsvereinbarung im Einzelnen 
aufgeführt. 

4. Inkraftsetzung, Vertragslaufzeit und Kündigung 

Diese Kooperationsvereinbarung ist nach Unterzeichnung gültig, vorbehaltlich der erfolgreichen Zerti-
fizierung durch die Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. und der Vergabe des Zertifikats durch 
die EuroEndoCert / Stiftung Endometriose-Forschung. 

Sofern einzelne Anforderungen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung noch nicht umgesetzt sind, werden 
diese vom Kooperationspartner bis spätestens zum Zeitpunkt der Überprüfung realisiert. Die zur Errei-
chung der Anforderungen nötigen Unterstützungsleistungen (vgl. Anlage 3 – Leistungen des Endomet-
riose-Vereinigung Deutschland e.V.) können im Vorfeld bereits in Anspruch genommen werden. 

Die Kooperationsvereinbarung ist ab Ausstellung für drei Jahre gültig. Danach wird eine Erneuerung 
der Kooperationsvereinbarungen sowie eine Re-Zertifizierung angestrebt. 

Die Kooperationsvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten schriftlich zum Jahresende ge-
kündigt werden. Maßgeblich ist der Eingang der Kündigung beim Endometriose-Vereinigung Deutsch-
land e.V.. Die Kooperationsvereinbarung kann jederzeit aus wichtigem Grund fristlos schriftlich gekün-
digt werden. Dies ist dann z.B. der Fall, wenn wesentliche Anforderungen durch den Kooperations-
partner oder den Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. nicht mehr erfüllt werden oder wenn 
vom Kooperationspartner falsche Angaben gemacht werden bzw. wurden. 

5. Gebühren 

Für die Erstellung und Bearbeitung der Kooperationsvereinbarung und des damit verbundenen Zerti-
fizierungsprozesses fällt eine Gebühr an. Diese Gebühr wird dem Kooperationspartner in Rechnung 
gestellt. Die Gebühr fällt unabhängig der erfolgreichen Zertifizierung durch den Endometriose-Verei-
nigung Deutschland e.V. und die Vergabe des Zertifikats durch die EuroEndoCert / Stiftung Endomet-
rioseforschung, und damit der endgültigen Gültigkeit dieser Kooperationsvereinbarung an. Die Gebüh-
ren sind in Anlage 4 (Gebührenordnung) geregelt. 

Die Kosten für das externe Audit (Reisekosten und ggf. Unterkunftskosten nach Bundesreisekostenge-
setzt) trägt der Kooperationspartner. Diese werden nach erfolgter Auditierung durch den Endometri-
ose-Vereinigung Deutschland e.V. in Rechnung gestellt. 

Bei Nichterbringung der Anforderungen fallen erneute Gebühren für das Nachaudit an. 
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6. Sonstiges 

Der Abschluss der Kooperationsvereinbarung schließt eine Kooperation mit anderen Einrichtungen der 
Selbsthilfe nicht aus. Insbesondere die Kooperation mit lokalen oder regionalen Selbsthilfegruppen 
wird ausdrücklich unterstützt. 

7. Datenschutz 

Für die Kooperationspartner gelten jeweils einschlägigen Vorschriften der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO). 

Patient*innen sind über Inhalt und Zweck der Kooperation zu informieren. Personenbezogene Infor-
mationen werden grundsätzlich nur mit schriftlichem Einverständnis der Betroffenen erhoben und 
weitergegeben. Personenbezogenen Daten werden anonymisiert. 

Ein Einverständnis in die Datenübermittlung wird auch dann angestrebt, wenn die Informationswei-
tergabe nach den geltenden Datenschutzbestimmungen zulässig ist beziehungsweise eine Übermitt-
lungsbefugnis besteht. 

Externe Auditor*innen unterzeichnen eine Datenschutz- und Verschwiegenheitserklärung. 

Der Kooperationspartner erteilt sein Einverständnis, dass der Endometriose-Vereinigung Deutschland 
e.V. die Endometrioseeinrichtung als von der Selbsthilfe zertifizierts Endometrioseeinrichtung sowie 
als von der EuroEndoCert / Stiftung Endometriose-Forschung zertifiziertes Endometrioseeinrichtung 
auf seiner Webseite nennt und einen Link auf die Webseite des Zentrums zur Verfügung stellt. 

Der Kooperationspartner erteilt sein Einverständnis, dass der Endometriose-Vereinigung Deutschland 
e.V. die im Erhebungsbogen Teil 1 erhobenen Daten im Mitgliederbereich der Webseite www.endo-
metriose-vereinigung.de, den eingetragenen Mitgliedern des Vereins schriftlich zur Verfügung stellen 
darf. 

Der Kooperationspartner erteilt sein Einverständnis, dass der Endometriose-Vereinigung Deutschland 
e.V. die im Erhebungsbogen erhobenen Daten im Rahmen der Beratung für Betroffene und deren An-
gehörigen nutzen darf. 

8. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Kooperationsvereinbarung unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Abschluss der Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die 
Wirksamkeit der Kooperationsvereinbarung im Übrigen unberührt. 

An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durch-
führbare Regelung treten, deren Wirkung der Zielsetzung am nächsten kommt, die die Kooperations-
partner mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden 
Bestimmungen gelten ebenso für den Fall, dass sich die Kooperationsvereinbarung als lückenhaft er-
weist. 

Anlagen 

Anlage 1 – Erhebungsbogen   Anlage 2 – Inhalte Auditierung 
Anlage 3 – Leistungen   Anlage 4 – Gebührenordnung  
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Anlage 1 zur Kooperationsvereinbarung  
Erhebungsbogen 

Der vorliegende Erhebungsbogen erhebt  

Teil 1: Stammdaten des Endometriosezentrums  

Teil 2: Qualitätsanforderungen aus Patient*innen- bzw. Selbsthilfeperspektive  

Diese sind jeweils zu benennen bzw. zu erläutern.  

Die Auswertung des Erhebungsbogens und damit der Qualitätskriterien bezieht sich auf die im 
zweiten Teil benannten Punkte:  

- Endometriose-Sprechstunde 
- Komplementäre Therapien 
- Sozialdienst 
- Aufklärung und Informationen 
- Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe 
- Eigene Ergänzungen und Kommentare 

Teil 3: Qualitätsanforderungen aus medizinischer Perspektive  

Alternativ können Sie uns auch den ausgefüllten Erhebungsbogen für Endometriosezentren 
der EuroEndoCert zusenden.  

(In Version Kurzform nicht eingefügt)  

Dazu gehören:  

- Partner in der Behandlung 
- Ausgestaltung der Vernetzung mit anderen Partnern 
- Spezielle Angaben zu Kooperationspartnern 
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
- Kooperation mit niedergelassenen Ärzt*innen 
- Endometriose-Dokumentation 
- Spezielle Angaben zum Endometriosezentrum und den Operateur*innen 

 
 

(Anlage 1 haben Sie per E-Mail von uns erhalten. Bitte senden Sie uns diese zeitgleich mit der Koope-
rationsvereinbarung – bestenfalls per E-Mail – zurück.) 
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Anlage 2 zur Kooperationsvereinbarung  
Inhalte Auditierung 

Ziel der externen Auditierung ist die Überprüfung der im Erhebungsbogen gemachten Angaben in Form 
einer Vor-Ort-Begehung sowie im Gespräch mit: 

- Leiter*in der Endometrioseeinrichtung oder Stellvertreter*in der Zentrumsleitung 
- Verantwortliche Person vom Sozialdienst 
- Patient*in, die zum Zeitpunkt des externen Audits im Zentrum behandelt wird. 

Zu folgenden Themenbereichen: 

- Klinikablauf für Patient*innen von der Terminvergabe über eine OP bis zur Entlassung 
- Umsetzung der S2k-Leitlinie für Diagnostik und Therapie der Endometriose 
- Endometriose-Sprechstunde 
- Zusammenarbeit mit Partnern in der Behandlung 
- Einbindung komplementärer Therapien 
- Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst (insbesondere Information und Beantragung von An-

schlussheilbehandlungen, Rehabilitationsmaßnahmen und Grad der Behinderung) 
- Aufklärung und Informationen (Webeite, eigenen Veröffentlichungen, weitere Informations-

materialien, Informationsveranstaltungen für Patient*innen und Interessierte) 
- Zusammenarbeit mit der (lokalen) Selbsthilfe 
- Weitere Ergänzungen, Fragen und Kommentare 

Darüber hinaus verschaffen sich die Auditor*innen einen persönlichen Eindruck von der Endometrio-
seeinrichtung aus Patient*innen- bzw. Selbsthilfeperspektive. 
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Anlage 3 zur Kooperationsvereinbarung 
Leistungen  

Die Zusammenarbeit zwischen dem Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. und dem Kooperati-
onspartner wird durch folgende Leistungen des Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. be-
stimmt: 

- Der Kooperationspartner erhält nach Abschluss des Zertifizierungsprozesses einen schriftli-
chen Bericht sowie einen schriftlichen Nachweis über dessen Erfolg und über die Kooperation 
mit dem Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. als Vertreter der Selbsthilfe (Zertifikat) 
in analoger und digitaler (PDF) Form. Das Zertifikat kann der Kooperationspartner sichtbar für 
Patient*innen in seinen Räumlichkeiten anbringen sowie auf seiner Webseite veröffentlichen. 

- Der Kooperationspartner wird als vom Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. über-
prüfte zertifizierte und mit der Selbsthilfe kooperierende Endometrioseeinrichtung öffentlich 
ausgewiesen (Webseite, Social Media, Newsletter). Die Ansprechpartner*innen werden na-
mentlich unter Angabe der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, Adresse) genannt. 

- Patient*innen werden im Rahmen der kostenfreien Beratungen durch den Endometriose-Ver-
einigung Deutschland e.V. über den Kooperationspartner und seine Leistungen, sowie An-
sprechpartner*innen und Sprechzeiten informiert. 

- Der Kooperationspartner wird mit seinen Stammdaten im Mitgliederbereich der Webseite des 
Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V., www.endometriose-vereinigung.de, aufgeführt. 

- Der Kooperationspartner erhält Zugang zum Mitgliederbereich der Webseite des Endometri-
ose-Vereinigung Deutschland e.V. 

Weitere Leistungen des Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V.: 

- Der Kooperationspartner erhält regelmäßig Informationen zu Rückmeldungen von Pati- 
ent*innen über den Kooperationspartner. Diese werden über die Webseite des Endometriose-
Vereinigung Deutschland e.V. bzw. bei Beratungen erfasst. 

- Der Kooperationspartner erhält zur Aufklärung und Information der Patient*innen auf Bestel-
lung kostenloses, unabhängiges Informationsmaterial zur Weitergabe an Patient*innen. Die-
ses Material kann über die Webseite des Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. bestellt 
werden 

- Der Kooperationspartner erhält auf Wunsch Beratung bei der inhaltlichen Gestaltung von In-
formationsveranstaltungen, sowie Unterstützung bei der Suche nach Referent*innen für die 
Patient*innen- bzw. Selbsthilfeperspektive. 

- Der Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. unterstützt den Kooperationspartner bei der 
Bekanntmachung von Informationsveranstaltungen zu Endometriose sowie bei der Verbrei-
tung von weiteren Informationen zu Endometriose (Homepage, Social Media). 

- Der Kooperationspartner ist berechtigt, an Veranstaltungen des Endometriose-Vereinigung 
Deutschland e.V. teilzunehmen bzw. diese nach schriftlicher Einladung und in Absprache mit-
zugestalten. 

- Dem Kooperationspartner wird Kontakt zur lokalen Endometriose-Selbsthilfegruppe vermit-
telt. Sollte keine lokale Endometriose-Selbsthilfegruppe bestehen, erhält der Kooperations-
partner auf Wunsch Unterstützung beim Aufbau einer Endometriose-Selbsthilfegruppe. 
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Anlage 4 zur Kooperationsvereinbarung  
Gebührenordnung 

Gebühr für Endometriosekliniken oder Endometriosezentren 

Erstellung Kooperationsvereinbarung 100,00 Euro 

Audit (zzgl. Reisekosten für Auditor*in) 300,00 Euro 

Datenauswertung und Berichterstellung 300,00 Euro 

Zertifikatserteilung inkl. Zertifikat 50,00 Euro 

Gesamt 750,00 Euro 

Gebühr für Endometriosepraxen 

Erstellung Kooperationsvereinbarung 100,00 Euro 

Audit (zzgl. Reisekosten für Auditor*in) 200,00 Euro 

Datenauswertung und Berichterstellung 200,00 Euro 

Zertifikatserteilung inkl. Zertifikat 50,00 Euro 

Gesamt 550,00 Euro 

Bei Nichterbringung der Anforderungen entfällt jeweils die Gebührt für die Zertifikatserteilung. Eine 
Erneute Zertifizierung ist zu folgenden Gebühren möglich. 

Nachaudit Endometriosekliniken oder Endometriosezentren (zzgl. 
Reisekosten für Auditor*in) 

300,00 Euro 

Datenauswertung und Berichterstellung Endometriosekliniken oder 
Endometriosezentren 

200,00 Euro 

Nachaudit Endometriosepraxen (zzgl. Reisekosten für Auditor*in) 200,00 Euro 

Datenauswertung und Berichterstellung Endometriosepraxen 100,00 Euro 

Zertifikatserteilung inkl. Zertifikat 50,00 Euro 

Die Gebühren verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

Der Betrag wird nach erfolgter Berichterstellung bzw. nach erfolgter Zertifikatserteilung zzgl. der Rei-
sekosten für das Audit durch den Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. in Rechnung gestellt. 

 

 


